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§ 4 WapG Das Recht zum Führen des
Bundeswappens

 WapG - Wappengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Das Bundeswappen führt im Sinne dieses Bundesgesetzes, wer es in Ausübung staatlicher Funktionen

verwendet.

2. (2)Das Recht zum Führen des Bundeswappens steht dem Bundespräsidenten, den Präsidenten des Nationalrates,

dem Vorsitzenden des Bundesrates, dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Rechnungshofes, den

Mitgliedern der Bundesregierung, den Staatssekretären und den Mitgliedern der Volksanwaltschaft zu.

3. (3)Das Recht zum Führen des Bundeswappens steht ferner dem Landeshauptmann als Organ der mittelbaren

Bundesverwaltung, den Behörden, Ämtern, Anstalten und sonstigen Dienststellen des Bundes, den

Österreichischen Bundesforsten sowie dem Bundesheer zu; ebenso den Universitäten und Hochschulen

einschließlich ihrer Institute, den Fakultäten, den Abteilungen und den besonderen Universitätseinrichtungen,

soweit sie wenigstens beschränkte Rechtspersönlichkeit haben, sowie den Verwaltungen der Staatsmonopole.

4. (4)Körperschaften des öffentlichen Rechts, juristische und physische Personen, die durch Bundesgesetz dazu

berechtigt sind oder denen dieses Recht durch einen Verwaltungsakt auf Grund bundesgesetzlicher

Bestimmungen verliehen wurde, dürfen das Bundeswappen führen.
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